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1 WESENTLICHE ERGEBNISSE UND GESAMTAUSBLICK 

DEFINITION 

Wichtiger Ausgangspunkt der Überlegungen für eine bundeseinheitliche Definition von 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ ist das „Übereinkommen des Europarats 

zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ vom 07. April 2011, 

die sog. Istanbul-Konvention: 

„Der Begriff "geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen" […] bezeichnet eine Form von Gewalt, die 

gegen eine Frau gerichtet ist, weil sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. 

Sie unterscheidet sich dadurch von anderen Formen von Gewalt, dass das Geschlecht des Opfers das 

Hauptmotiv für die […] Gewalttaten ist […] und stellt sowohl die Ursache als auch die Folge ungleicher 

Machtverhältnisse dar, die auf zwischen Männern und Frauen wahrgenommenen Unterschieden 

beruhen und zur Unterordnung der Frau in öffentlichen und privaten Bereichen führen.“1 

Im Einzelnen könnte eine künftige bundeseinheitliche Definition „geschlechtsspezifisch gegen Frauen 

gerichtete Straftaten“ aus zwei Blickwinkeln heraus betrachtet werden und folgende zwei 

Erscheinungsformen umfassen.  

Eine Erscheinungsform wären Taten, bei denen die Motivation des Täters (zumindest auch) im 

weiblichen Geschlecht des Opfers begründet liegt. Dies sind alle strafbaren Handlungen, die sich gegen 

Frauen aufgrund von Vorurteilen gegen deren weiblichen Geschlechts richten und daher der sog. 

„Hasskriminalität“ des Definitionssystems Politisch motivierte Kriminalität2 zuzurechnen sind. Die 

Vorurteile äußern sich dabei in einer ablehnenden Einstellung zur Gleichwertigkeit und 

Gleichberechtigung der Geschlechter im Sinne des Art. 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, bezogen auf die 

gesamte gesellschaftliche Gruppe der Frauen. In der BLAG besteht Übereinstimmung, dass dieses 

Element der „Hasskriminalität“ in jedem Fall Teil einer zukünftigen bundeseinheitlichen Definition 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteter Straftaten“ sein soll. 

In der zweiten Erscheinungsform sollten Delikte und Fallgruppen einbezogen werden, die überwiegend 

zum Nachteil von Frauen begangen werden bzw. in ihrer Ausprägung primär Frauen betreffen, jedoch 

eine andere Motivation vorliegt oder das Motiv nicht zu ermitteln ist. Diese können grundsätzlich über 

die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) abgebildet werden.  Es bedarf hier der weiteren Ausgestaltung, 

unter welchen Voraussetzungen oder Kriterien solche Delikte ohne ein vorurteilsgeleitetes Motiv den 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ zugeordnet werden können. 

Die Festlegung auf eine bundeseinheitliche Definition ist Grundlage für die weiteren, vom Auftrag der 

IMK erfassten Bereiche Statistik, Prävention, Bekämpfungsmaßnahmen und Forschungsbedarfe.  

                                                      
1 s. Anlage 5, Istanbul-Konvention, Erläuternder Bericht, Art. 3, Ziff. 44, S. 47 

2 s. Anlage 6, Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität, Stand: 09.09.20, Gültig: ab 01.01.21, Ziff. 2.4.1, S. 18 
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STATISTIK 

Die PKS wie auch der KPMD-PMK bieten grundsätzlich eine gute Grundlage, um Straftaten, die gegen 

Frauen gerichtet sind, auszuwerten. Dies umfasst auch vorurteilsgeleitete, gegen das weibliche 

Geschlecht gerichtete Straftaten der Hasskriminalität. Allerdings werden schon jetzt, auch abhängig von 

der konkreten Ausgestaltung der o.g. Definition, Optimierungsmöglichkeiten gesehen. In der PKS 

könnte eine Anpassung des Katalogs der Opferdelikte sinnvoll sein, um z.B. bei Beleidigungs- und 

Verleumdungsstraftaten eine Erfassung des Opfergeschlechts und damit eine Zuordnung zum 

Phänomenbereich der geschlechtsspezifischen Straftaten zu ermöglichen. Innerhalb des KPMD-PMK 

ist eine Ausdifferenzierung des bisherigen Unterthemenfeldes (UTF) „Geschlecht/Sexuelle Identität“ im 

Sinne von „männlich“, „weiblich“ bzw. „divers“ zu gewährleisten. 

PRÄVENTIONS- UND BEKÄMPFUNGSMAßNAHMEN 

In Bund und Ländern existiert eine Vielzahl von polizeilichen und nicht-polizeilichen Präventions- und 

Bekämpfungsmaßnahmen, die bislang nur Einzelaspekte der „geschlechtsspezifisch gegen Frauen 

gerichteten Straftaten“ in den Blick nehmen (z.B. „Häusliche Gewalt“, Sexualdelikte, Hasskriminalität 

etc.).  

FORSCHUNG 

Die Facetten der gegen Frauen gerichteten Straftaten werden in der Forschung sehr unterschiedlich 

intensiv bearbeitet. Einen Forschungsschwerpunkt in diesem Themenbereich bildet die Gewalt gegen 

Frauen, während sich die Forschung zu Ursachen, Umfang und Auswirkungen frauenfeindlich 

motivierter Straftaten bislang noch in einem Frühstadium befindet. 

GESAMTAUSBLICK 

Hinsichtlich der differenzierten Auswertbarkeit der gegen ein bestimmtes Geschlecht gerichteten 

Hasskriminalität erarbeitet die AG „Qualitätskontrolle PMK“ aktuell einen Vorschlag zur 

Ausdifferenzierung des UTF „Geschlecht/Sexuelle Identität“ im Sinne von „männlich“, „weiblich“, 

„divers“.3 Der Vorschlag befindet sich bereits in der Gremienbefassung und soll im 

Umlaufbeschlussverfahren auf der 92. Tagung der Kommission Staatsschutz unter TOP 2.3 beschlossen 

werden. Eine Einführung ist zum 01. Januar 2022 vorgesehen. Damit wäre der erste Teil einer 

bundeseinheitlichen Definition umgesetzt. 

Der zweite Teil einer solchen Definition betrifft Delikte, die überwiegend zum Nachteil von Frauen 

verübt werden, wenn andere als vorurteilsgeleitete Motive vorliegen oder die Motivation nicht 

festgestellt werden können und die über die PKS abgebildet werden kann. Hier sind Kriterien bzw. 

Konstellationen zu erarbeiten, die eine Zuordnung von Delikten und Fallgruppen zu den 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ ermöglichen. Dafür ist in einem ersten 

                                                      
3 s. Anlage 7, Sachstandsbericht UAG Statistik, Ziff. 2.1.5.1, S. 8 
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Schritt eine Erörterung in der Gesamt-BLAG beabsichtigt und im Weiteren die Einbindung von 

Expertenwissen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, der DHPOL und polizeilichen kriminalistisch-

kriminologischen Forschungsstellen vorgesehen. Dabei soll auch geprüft werden, ob eine Ausweisung 

des Geschlechts des Tatopfers bei Beleidigungs- und ähnlichen Delikten die kriminalistische 

Aussagekraft bei der Darstellung von „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ 

erhöht und daher angezeigt ist. Es ist geplant, die bundeseinheitliche Begriffsdefinition sowie die 

Erarbeitung von Fallgruppen, zur aussagekräftigeren Zu- und Einordnung von Delikten als 

geschlechtsspezifische Taten gegen Frauen zur Herbstsitzung der IMK 2022 zu finalisieren. 

Eine Anpassung der PKS erfolgt – analog zum KPMD-PMK – über ein Gremienverfahren unter 

Beteiligung der Kommission Polizeiliche Kriminalstatistik (KPKS). Änderungen könnten erstmals auf 

der Frühjahressitzung 2022 beschlossen werden. 

Perspektivisch wird empfohlen, ein regelmäßig zu aktualisierendes Lagebild zu „geschlechtsspezifisch 

gegen Frauen gerichtete Straftaten“ zu erstellen, welches sich aus dem KPMD-PMK sowie der PKS 

speist und die jeweiligen Entwicklungen bewertet. Ein solches Lagebild soll auf Basis der Fallzahlen 

2022 im Sommer 2023 erstmals umgesetzt werden. 

Die bisher im KPMD-PMK im Themenfeld „Geschlecht/sexuelle Identität“ erfassten Fallzahlen sind 

außergewöhnlich niedrig. Vor diesem Hintergrund sind entsprechende Informations- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen (Handreichungen, Fallbeispiele) erforderlich, die insbesondere 

Dienststellen außerhalb des Polizeilichen Staatsschutzes eine wichtige Hilfestellung bei der Ermittlung 

der Motive und der Zuordnung der Straftaten in der Statistik leisten können. 

Die vielschichtige Komplexität des Phänomenbereichs „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteter 

Straftaten“ wird sich im Hinblick auf die zukünftige Erarbeitung von möglichen Präventions- und 

Bekämpfungsmaßnahmen widerspiegeln und dürfte eine Vielzahl an möglichen Ansätzen bieten. Erst 

mit der Festlegung auf eine bundeseinheitliche Begriffsdefinition ist eine vollumfassende Ist-Stand 

Erhebung der derzeit in den Bundesländern und im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der 

Länder und des Bundes (ProPK) vorhandenen Präventions- und Bekämpfungskonzepte sinnvoll. Erst 

dann können enstprechende Ergänzungsbedarfe für mögliche bundesweite Handlungsempfehlungen im 

Kontext des BLAG-Auftrages formuliert werden. 

Mögliche Forschungsbedarfe sollen aufgrund einer systematischen Literaturrecherche und einer 

ergänzenden Bund-Länder-Abfrage zu themenrelevanten Forschungsprojekten erhoben werden. Auch 

diese lassen sich erst in Abhängigkeit der Definition im weiteren Verlauf konkret darlegen. 

Die im Beschluss der IMK, Ziff. 6,4 genannte vorgesehene Durchführung einer 

geschlechtervergleichenden Opferbefragung zu Gewalterfahrungen in Kooperation zwischen dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dem Bundesministerium des 

                                                      
4 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 6 



WESENTLICHE ERGEBNISSE UND GESAMTAUSBLICK 

1. SACHSTANDSBERICHT DER BLAG „BEKÄMPFUNG VON GESCHLECHTSSPEZIFISCH GEGEN FRAUEN 
GERICHTETEN STRAFTATEN“ 4 

Innern, für Bau und Heimat (BMI) und dem BKA befindet sich derzeit in der Konzeptionierungsphase. 

Die Datenerhebung bzw. Befragung wird voraussichtlich 2023 beginnen. Der Abschlussbericht soll 

Anfang 2025 vorliegen. 
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2 AUFTRAG 

AUFTRAG DER IMK 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) hat sich auf ihrer 214. 

Sitzung vom 16. bis 18.06.2021 in Rust unter TOP 24 mit der „Bekämpfung von gezielt gegen Frauen 

gerichteten Straftaten“ auseinandergesetzt.5 

Sie zeigte sich besorgt über die feststellbare Gewalt durch männliche Täter gegenüber Frauen und eine 

sich ausprägende Form der Hasskriminalität, die sich beispielsweise durch schwerste Straftaten in Form 

von Gewaltanwendungen, aber ebenso durch Drohungen, Beleidigungen oder Nötigungen im digitalen 

Raum zeigen.6 

Die IMK misst der nachhaltigen Bekämpfung gezielt gegen Frauen gerichteter Straftaten, wie zum 

Beispiel Hasskriminalität gegen Frauen, eine besondere Bedeutung zu und beauftragte daher den AK II 

zur Bearbeitung der folgenden Aufträge mit der Einrichtung der BLAG "Bekämpfung von 

geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten"7: 

- Überprüfung der vorhandenen Strafvorschriften, ob diese besser auf eine schuldangemessene 

Bestrafung ausgerichtet werden können.8 

- Entwicklung einer bundeseinheitlichen Begriffsdefinition sowie von Fallgruppen, zur 

aussagekräftigeren Zu- und Einordnung von Delikten als geschlechtsspezifische Straftaten gegen 

Frauen.9 

- Ausdifferenzierung des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes Politisch motivierte Kriminalität 

(KPMD-PMK) im Unterthemenfeld „Geschlecht/sexuelle Identität“ sowie Prüfung einer 

differenzierteren Erfassung gegen Frauen gerichteter Straftaten durch eine Erweiterung der 

Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS).10 

- Prüfung von Konzepten und Handlungsempfehlungen zur nachdrücklichen Begegnung solcher 

Straftaten durch Darstellung bereits bestehender Prävention- und Bekämpfungsmaßnahmen sowie 

der Formulierung von kurz- und mittelfristig umsetzbaren Präventions- und 

Bekämpfungsmaßnahmen inklusive eines etwaigen Forschungsbedarfs.11 

Der AK II wurde darüber hinaus mit der Erstellung eines ersten Sachstandsberichts zur IMK-

Herbstsitzung 2021 beauftragt, welcher auch die Ergebnisse der BLAG "Gewalt im familiären Umfeld" 

                                                      
5 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24 

6 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 1 

7 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 2 

8 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 3 

9 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 4 

10 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 5 

11 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 7 
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des AK II12 sowie gegebenenfalls vorhandene Erkenntnisse bundesweiter und landesweiter Dunkelfeld-

Opferbefragungen themenspezifisch mit einbeziehen soll.13 

AUFTRAG DES IM-LPP BW14 

Mit Schreiben vom 29.06.2021 wurde das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) durch 

das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, Abteilung 3 – 

Landespolizeipräsidium (IM-LPP) im Vorgriff auf den Auftrag des AK II mit der Einrichtung der BLAG 

„Bekämpfung von geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ beauftragt.15 

Der Auftrag des IM-LPP umfasste nicht die Überprüfung der vorhandenen Strafvorschriften, ob diese 

besser auf eine schuldangemessene Bestrafung ausgerichtet werden können.16 Hierzu sagte das IM-LPP 

zu, die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister um eine Bewertung und die Erarbeitung 

möglicher Anpassungen zu bitten. Auf dieser Basis sollen dann ggf. weitere, resultierende Maßnahmen 

geprüft werden.17  

AUFTRAG DES AK II18 

Mit Schreiben vom 15.07.2021 beauftragte der Vorsitzende des AK II, der bayrische 

Landespolizeipräsident Herr Prof. Dr. jur. Wilhelm Schmidbauer, die baden-württembergische 

Landespolizeipräsidentin Frau Dr. Stefanie Hinz mit der Einrichtung der BLAG „Bekämpfung von 

geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“.19 

  

                                                      
12 vgl. Anlage 8, Ergebnisbericht der BLAG „Gewalt im familiären Umfeld“ vom 27.07.2021 

13 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 8 

14 vgl. Anlage 3, Auftrag IM-LPP BW 

15 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 3 

16 ebenda 

17 ebenda 

18 vgl. Anlage 4, Auftrag AK II 

19 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 2 
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3 AUSGANGSLAGE 

In den letzten Jahren rücken Straftaten gegen Frauen immer mehr in den Mittelpunkt gesellschaftlicher 

Diskussionen, medialer Berichterstattung und politischer Befassung. So verfolgt die Bewegung rund um 

den Hashtag „#MeToo“ seit 2017 das Ziel, auf das Ausmaß von sexueller Belästigung und sexueller 

Übergriffe hinzuweisen. Das Thema der „häuslichen Gewalt“ erlebte in Zeiten der häuslichen Isolation 

aufgrund der Maßnahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie besondere Aufmerksamkeit. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft in Verbindung mit der 

Digitalisierung zu neuen Formen der (digitalen) Gewalt gegen Frauen führt. Hass und Hetze, auch im 

Internet, haben in unserer Gesellschaft ein erhebliches Ausmaß angenommen, wobei Frauen von dieser 

digitalen Gewalt besonders betroffen sind, auch im Kontext neuer ideologischer Phänomene wie etwa 

der frauenfeindlichen „Incel“-Bewegung („Involuntary celibates“, „Unfreiwillig im Zölibat Lebende“). 

Diese gesamtgesellschaftlich diskutierten Entwicklungen wurden ausgehend von der Mitunterzeichnung 

des „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt“ vom 07. April 2011 durch Deutschland in Istanbul von einem politischen Prozess 

begleitet. Diese so genannte Istanbul-Konvention gilt nach ihrer Ratifizierung im Jahr 2017 seit dem 01. 

Februar 2018 im Rang eines Bundesgesetzes. Sie zielt darauf ab, Frauen vor allen Formen von Gewalt 

zu schützen.20 Neben dem oben bereits genannten Phänomen der „häuslichen Gewalt“ richtet sich die 

Istanbul-Konvention insgesamt gegen sog. „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Gewalt“. 

Aktuell durchläuft Deutschland den Prozess zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben der 

Konvention durch das Expert/innen-Gremium zur Überwachung der Umsetzung der Istanbul-

Konvention durch die Vertragsstaaten (GREVIO). 

Nachdem bereits vor Inkrafttreten der Istanbul-Konvention verschiedene gesetzgeberische Initiativen 

umgesetzt wurden (wie das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen 

(Gewaltschutzgesetz - GewSchG) im Jahr 2001 oder das 50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches 

– Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung („Nein heißt nein“) im Jahr 2016) wurden 

im Zuge der Ratifizierung eine Reihe weiterer Maßnahmen und Gesetzen auf Ebene von Bund, Ländern 

und Kommunen erlassen, wie das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen 

Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG) (2017), das Gesetz zur Bekämpfung des 

Rechtsextremismus und der Hasskriminalität (2021) oder das Gesetz zur effektiveren Bekämpfung von 

Nachstellungen und besseren Erfassung des Cyberstalkings (2021).  

Die umfassende Erfassung und tiefergehende Analyse von Gewalttaten gegen Frauen und deren 

Motivation ist ein aktuell (kriminal)politisch wichtiges Anliegen: Nach der intensiven 

Auseinandersetzung mit dem Phänomen der „häuslichen Gewalt“, unter anderem im Rahmen der BLAG 

„Gewalt im familiären Umfeld“ der AG Kripo21, wird mit dem Beschluss der IMK und der Einrichtung 

                                                      
20 vgl. Anlage 5, Istanbul-Konvention, Art. 1 Nr. 1 a 

21 vgl. Anlage 8, Ergebnisbericht der BLAG „Gewalt im familiären Umfeld“ vom 27. Juli 2021 
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dieser BLAG nun der Fokus auf die Bekämpfung „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteter 

Straftaten“ gelegt. 
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4 AUFBAU DER BLAG  

Gem. dem Auftrag des IM-LPP vom 29.06.2021 wurde durch das LKA BW zur Einrichtung der BLAG 

„Bekämpfung von geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ am 05.08.2021 die 

konstituierende Sitzung der BLAG per Videokonferenz einberufen, an welcher die Leitungen der 

Unterarbeitsgruppen teilnahmen. Im Rahmen dieser Sitzung wurde die folgende Organisationsstruktur 

der BLAG sowie die Leitung der Unterarbeitsgruppen festgelegt: 

 
  

BLAG

(LKA BW)

UAG 1: Definition 

(LKA BW)

UAG 2: Statistik 

(BKA)

UAG 3: Präventions- und 
Bekämpfungsmaßnahmen 

(LKA BY)
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5 KORRESPONDIERENDE BEFASSUNGEN ANDERER FACHMINISTERKONFERENZEN UND ARBEITSGRUPPEN 

Aktuell befassen sich weitere Fachministerkonferenzen mit verwandten Themen oder Teilaspekten der 

„Bekämpfung geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteter Straftaten“. Dies ist zunächst die 

Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren 

der Länder (GFMK), welche die AG „Gewaltschutz“ u. a. mit einer Definition des Begriffs „Femizid“ 

beauftragt hat.22 Darüber hinaus befasst sich eine Arbeitsgruppe der Konferenz der Justizministerinnen 

und Justizminister der Länder (JuMiKo) mit der Verbesserung der justiziellen statistischen Erfassung 

von Gewalt gegen Mädchen und Frauen.23 Die Integrationsministerkonferenz (IntMK) befasste sich mit 

dem Schutz von Frauen gegen Gewalt. Sie plant, gemeinsam mit der Jugend- und 

Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) und der GFMK, ein geeignetes Gremium, wie 

beispielsweise die BLAG Häusliche Gewalt, mit der Prüfung von melderechtlichen Alternativen zur 

Vermeidung der Eintragung der „Klaradresse“ im Personalausweis für betroffene Personen zu 

beauftragen.24 

Eine strukturierte Form der Zusammenarbeit mit diesen Arbeitsgruppen erfolgt über das Ministerium 

des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg (IM BW). 

Die Ergebnisse der BLAG „Gewalt im familiären Umfeld“ fanden und finden Eingang in die Arbeit 

dieser BLAG. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde insbesondere deren Herangehensweise an eine Definition 

einbezogen. Aufgrund der breiten und umfassenden phänomenologischen und deliktischen Ausrichtung 

des Auftrages der IMK hat die BLAG hinsichtlich der Definition allerdings einen anderen Ansatz 

verfolgt. Die Einbeziehung der Ergebnisse der BLAG „Gewalt im familiären Umfeld“ erfolgt 

kontinuierlich im Verlauf der weiteren Projektarbeit.  

                                                      
22 vgl. 31. GFMK, 23./24.06.2021, Beschlussniederschrift zu TOP 10.8, Ziff. 2 

23 vgl. 91. JuMiKo, 26./27.11.2020, Beschlussniederschrift zu TOP II 10, Ziff. 3 

24 vgl. 16. IntMK, 29.04.2021, Beschlussniederschrift zu TOP 3.8, Ziff. 3 
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6 DEFINITION 

AUSGANGSLAGE 

Die Unterarbeitsgruppe Definition befasst sich mit dem in Beschlussziffer 4 des IMK-Beschlusses 

formulierten Auftrag: 

„Die IMK erachtet es als erforderlich, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Expertenwissen aus 

der Wissenschaft und Zivilgesellschaft, zunächst eine bundeseinheitliche Begriffsdefinition sowie 

entsprechende Fallgruppen zu entwickeln, die eine noch aussagekräftigere Zu- und Einordnung von 

Delikten als geschlechtsspezifische Straftaten gegen Frauen in der polizeilichen Erfassung ermöglichen. 

Diese soll auch Fälle über die Definitionen im KPMD-PMK hinaus, im Rahmen auch gegebenenfalls 

weiterer Erfassungsmöglichkeiten in der PKS, besonders in den Blick nehmen und damit eine 

verbesserte Zu- und Einordnung von entsprechenden Delikten ermöglichen. Ziel ist die Sicherstellung 

einer differenzierteren polizeilichen Erfassung, da aussagekräftige Daten die Grundlage für gezielte 

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen bilden.“25 

Gegenwärtig existiert keine bundeseinheitliche polizeiliche Definition der „geschlechtsspezifisch gegen 

Frauen gerichteten Straftaten“. Eine solche Definition soll präzise das Phänomen beschreiben und 

gleichzeitig eine Abgrenzung von anderen strafbaren Handlungen gegen Frauen ermöglichen. Darüber 

hinaus sind Anforderungen hinsichtlich Verständlichkeit und Handhabbarkeit für die polizeiliche Praxis 

zu berücksichtigen. Schließlich soll die Definition eine ausreichende Bestimmtheit für eine statistische 

Erfassung in den polizeilichen Systemen bieten. 

Die UAG Definition tagte zweimal im Videokonferenzformat. Aufgrund des knappen Zeitfensters 

zwischen der Auftragserteilung und der Abgabe des ersten Sachstandsberichts, welches zudem von der 

Sommerferienzeit geprägt war, wurde bislang auf die Einbeziehung von Expertenwissen aus 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft verzichtet. Eine entsprechende Einbindung soll perspektivisch im 

weiteren Verlauf erfolgen. 

AKTUELLER SACHSTAND 

Die dargestellten komplexen Rahmenbedingungen führten in der UAG Definition zu einem 

mehrstufigen Prozess, sich einer bundeseinheitlichen Definition der „geschlechtsspezifisch gegen 

Frauen gerichteten Straftaten“ zu nähern. In einem ersten Schritt wurden breit Phänomene, Delikte und 

mögliche Fallgruppen betrachtet, die generell im Zusammenhang mit der Thematik „Straftaten gegen 

Frauen“ in der Öffentlichkeit diskutiert werden. In einem zweiten Schritt wurden diese in einer 

Gesamtschau der polizeilichen Erfassungs- und Statistiksysteme KPMD-PMK und PKS im Sinne von 

Teilmengen kategorisiert. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht diesen Prozess:  

                                                      
25 s. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24 
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„Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ bilden eine Teilmenge der „gegen Frauen 

gerichteten Straftaten“. Dies korrespondiert mit dem „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ vom 07. April 2011, der sog. 

Istanbul-Konvention: 

„Der Begriff "geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen" […] bezeichnet eine Form von Gewalt, die 

gegen eine Frau gerichtet ist, weil sie eine Frau ist, oder die Frauen unverhältnismäßig stark betrifft. 

Sie unterscheidet sich dadurch von anderen Formen von Gewalt, dass das Geschlecht des Opfers das 

Hauptmotiv für die […] Gewalttaten ist […] und stellt sowohl die Ursache als auch die Folge ungleicher 

Machtverhältnisse dar, die auf zwischen Männern und Frauen wahrgenommenen Unterschieden 

beruhen und zur Unterordnung der Frau in öffentlichen und privaten Bereichen führen.“26 

Im Einzelnen könnte eine künftige bundeseinheitliche Definition „geschlechtsspezifisch gegen Frauen 

gerichteter Straftaten“ aus zwei Blickwinkeln heraus betrachtet werden und folgende zwei 

Erscheinungsformen umfassen:  

                                                      
26 s. Anlage 5, Istanbul-Konvention, Erläuternder Bericht, Art. 3, Ziff. 44, S. 47 
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1. Beim ersten Bereich wird die Motivation für die Tat in den Mittelpunkt gestellt. Kennzeichnend 

ist, dass Frauen nicht nur zufällig, sondern wegen ihres Geschlechts27 aus einer vorurteilsgeleiteten 

Motivation des Täters heraus Opfer einer Straftat werden.  

In der UAG Definition besteht Einigkeit darüber, dass zu den „geschlechtsspezifisch gegen Frauen 

gerichteten Straftaten“ in jedem Fall solche zu zählen sind, die sich gegen Frauen aufgrund von 

Vorurteilen gegen deren weibliches Geschlecht oder deren weibliche geschlechtliche Identität 

richten. Diese Straftaten fallen damit unter die sog. „Hasskriminalität“ des Definitionssystems 

Politisch motivierte Kriminalität, welche wie folgt definiert ist: 

„Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, wenn in Würdigung der Umstände 

der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie aufgrund von 

Vorurteilen des Täters bezogen auf […] Geschlecht/sexuelle Identität […] begangen werden.“28 

Die „Vorurteile des Täters“ äußern sich dabei in einer ablehnenden Einstellung zur 

Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Geschlechter. Dies beinhaltet auch ein Über-/ 

Unterordnungsverhältnis zwischen Mann und Frau im Sinne eines patriarchalischen 

Verständnisses. Diese Einstellung ist bezogen auf die gesamte gesellschaftliche Gruppe der 

Frauen. 

Damit sind auch die aktuell diskutierten Phänomene wie misogyner, also frauenfeindlicher „Hass 

und Hetze“ im Internet und in der analogen Welt, antifeministische Straftaten, Straftaten aus 

kulturell frauenfeindlicher Motivation (z.B. im Namen der „Ehre“) oder Taten im Zusammenhang 

mit sexueller Diskriminierung (z.B. „Body Shaming“ oder „Dick Pics“) im KPMD-PMK 

erfassbar, wenn die Motivation des Täters vorurteilsgeleitet gegen das weibliche Geschlecht 

gerichtet ist.  

Eine Einschränkung, welche konkreten Straftatbestände durch die Motivation des Täters zu 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ qualifiziert werden können, kann 

nicht vorgenommen werden, da alle mit einer entsprechenden Motivation begangen werden 

können und demnach als „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftat“ zu klassifizieren 

wären. 

In verschiedenen Konstellationen dürfte zu Beginn der Ermittlungen noch kein eindeutiger Schluss 

auf die Motivation des Täters möglich sein. Das gilt insbesondere für Fälle mit unbekannten oder 

noch nicht ermittelten Tatverdächtigen (so genannte ungeklärte Fälle). Es sollte daher im Zuge der 

Definitionsentwicklung geprüft werden, ob zu der Definition ein Hinweis/eine Erläuterung 

implementiert werden kann, der/die in solchen Fällen auf die besondere Bedeutung der 

Opferperspektive bei der Motivermittlung hinweist. 

                                                      
27 Dies schließt die vom Täter unterstellte Zugehörigkeit zur Gruppe der Frauen mit ein. 

28 s. Anlage 6, Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität, Stand: 09.09.20, Gültig: ab 01.01.21, Ziff. 2.4.1, S. 18 
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2. Der zweite Bereich betrachtet Delikte und Fallgruppen unter dem Blickwinkel, dass diese 

überwiegend zum Nachteil von Frauen begangen werden bzw. die Taten in ihrer Ausprägung 

primär Frauen betreffen.29 Es geht dabei um die Frage, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen 

solche Delikte, auch ohne dass ein vorurteilsgeleitetes Motiv vorliegt, ebenfalls den 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ zugeordnet werden können. In der 

Praxis kann in einem durchaus beträchtlichen Teil dieser Fälle der überwiegend gegen Frauen 

gerichteten Delikte der Allgemeinkriminalität eine andere Motivlage, als die der zuvor genannten 

Hasskriminalität des Definitionssystems PMK, vorliegen. In vielen Konstellationen dürfte die 

Motivation des Täters unklar bleiben, die Umstände der Tat keinen eindeutigen Schluss zulassen 

und ein Motiv letztendlich nicht zu ermitteln sein. Letzteres liegt regelmäßig bei unbekannten oder 

noch nicht ermittelten Tätern vor. Hier Kriterien zur Zuordnung dieser Delikte zur Gruppe der 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ zu entwickeln, wird ein weiteres 

Arbeitspaket der UAG Definition im Fortgang der UAG-Arbeit sein. Die hierfür benötigten Daten 

dürften in der Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bereits überwiegend vorliegen, was die Bildung 

konkreter Fallgruppen erleichtern wird. Diese Fallgruppen sollen als Basis für die weiteren 

Diskussionen im Rahmen der UAG-Arbeit, unter Hinzuziehung weiterer Akteure aus Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft, ggf. auch der DHPOL und der kriminalistisch-kriminologischen 

Forschungsstellen des BKA sowie der Länder dienen. 

AUSBLICK 

Folgende Maßnahmen sind im weiteren Verlauf der Projektarbeit vorgesehen: 

Hinsichtlich der differenzierten Auswertbarkeit der gegen ein bestimmtes Geschlecht gerichteten 

Hasskriminalität erarbeitet die AG „Qualitätskontrolle PMK“ aktuell einen Vorschlag zur 

Ausdifferenzierung des UTF „Geschlecht/Sexuelle Identität“ im Sinne von „männlich“, „weiblich“, 

„divers“.30 Der Vorschlag befindet sich bereits in der Gremienbefassung und soll im 

Umlaufbeschlussverfahren auf der 92. Tagung der Kommission Staatsschutz unter TOP 2.3 beschlossen 

werden. Eine Einführung ist zum 01. Januar 2022 vorgesehen. Damit wäre der erste Teil einer 

bundeseinheitlichen Definition umgesetzt. 

Die bisher im KPMD-PMK im Themenfeld „Geschlecht/sexuelle Identität“ erfassten Fallzahlen sind 

außergewöhnlich niedrig. Vor diesem Hintergrund hält die UAG entsprechende Informations- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen (Handreichungen, Fallbeispiele) für erforderlich, die insbesondere 

Dienststellen außerhalb des Polizeilichen Staatsschutzes eine wichtige Hilfestellung bei der Ermittlung 

der Motive und der Zuordnung der Straftaten in der Statistik leisten können. 

Bei Delikten, die überwiegend zum Nachteil von Frauen verübt werden, sind Kriterien bzw. 

Konstellationen zu erarbeiten, die eine Zuordnung von Delikten und Fallgruppen zu den 

                                                      
29 vgl. Anlage 5, Istanbul-Konvention, Art. 3 d, S. 5 

30 s. Anlage 7, Sachstandsbericht UAG Statistik, Ziff. 2.1.5.1, S. 8 
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„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ ermöglichen, wenn andere als 

vorurteilsgeleitete Motive vorliegen oder die Motivation nicht festgestellt werden kann. Hierzu 

beabsichtigt die UAG Definition in einem ersten Schritt eine Erörterung in der Gesamt-BLAG. In einem 

weiteren Schritt soll die Einbindung von Expertenwissen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, der 

DHPOL und polizeilichen kriminalistisch-kriminologischen Forschungsstellen erfolgen. Dabei sollte 

auch geprüft werden, ob eine Ausweisung des Geschlechts des Tatopfers bei Beleidigungsdelikten die 

kriminalistische Aussagekraft bei der Darstellung von „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten 

Straftaten“ erhöht und daher angezeigt ist. Es ist geplant die bundeseinheitliche Begriffsdefinition sowie 

die Erarbeitung von Fallgruppen, zur aussagekräftigeren Zu- und Einordnung von Delikten als 

geschlechtsspezifische Straftaten gegen Frauen zur Herbstsitzung der IMK 2022 zu finalisieren. 

Perspektivisch empfiehlt die UAG Definition, ein regelmäßig zu aktualisierendes Lagebild zu 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ zu erstellen, welches sich aus dem KPMD-

PMK sowie der PKS speist und die jeweiligen Entwicklungen bewertet. Ein solches Lagebild soll auf 

Basis der Fallzahlen 2022 im Sommer 2023 erstmals umgesetzt werden. 
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7 STATISTIK31 

AUSGANGSLAGE 

In der 214. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) zu 

TOP 24 wurde unter Beschlussziffer 5 Folgendes beschlossen: 

„[Die IMK] sieht zudem das Erfordernis, in einem ersten Schritt im Kriminalpolizeilichen Meldedienst 

[in Fällen] Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK), basierend auf der dortigen im Kontext 

stehenden Definition, Tathandlungen nach den Merkmalen "Geschlecht/sexuelle Identität" weiter 

auszudifferenzieren, um damit die bundesweit einheitliche automatisierte Auswertung über die 

Gewaltkriminalität hinaus, einschließlich beispielsweise Hasspostings, zu optimieren und die 

Transparenz zu dieser Kriminalität zu verbessern.  

Sie sieht darüber hinaus die Notwendigkeit zu prüfen, ob und wie eine differenziertere Erfassung gegen 

Frauen gerichteter Straftaten beispielsweise im Rahmen einer möglichen Erweiterung der 

Polizeilichen Kriminalstatistik sachgerecht erfolgen kann.“32 

Am 30.08.2021 fand die erste Sitzung der UAG Statistik statt. Auf Basis von im Vorfeld übersandten 

Positionspapieren wurden in der Sitzung Inhalte und Vorgehen bzgl. der Zulieferung zum ersten 

Sachstandsbericht der BLAG besprochen. Festgelegt wurde, dass wegen der parallel laufenden Arbeiten 

in allen UAGen im ersten Sachstandsbericht zunächst der Ist-Stand der Erfassungen im KPMD-PMK 

und der PKS dargestellt wird, um einen Überblick zu aktuellen Möglichkeiten und Grenzen zu geben.  

AKTUELLER SACHSTAND 

Die PKS wie auch der KPMD-PMK bieten gegenwärtig eine gute Grundlage, um zahlreiche Straftaten, 

die gegen Frauen gerichtet sind, mit „Opfer weiblich“ auszuwerten. Sämtliche Straftaten, die gegen 

Frauen gerichtet sind (inklusive vorurteilsgeleiteter, gegen das weibliche Geschlecht gerichteter 

Straftaten der Hasskriminalität33), sind bereits in der PKS enthalten. 

AUSBLICK 

Eine bessere Sichtbarmachung dieser Straftaten in Auswertungen kann über noch festzulegende 

Fallgruppen erfolgen, die Delikte umfassen, die überwiegend als „geschlechtsspezifisch gegen Frauen 

gerichtete Straftaten“ eingestuft werden können, wie bspw. Sexualdelikte. Des Weiteren kann auch eine 

Eingrenzung (Fallgruppe) nach weiteren bereits verfügbaren Kriterien in der PKS vorgenommen 

werden, wie bspw. die Straftatenbegehung im „häuslichen Kontext“34.  

                                                      
31 vgl. Anlage 7, Sachstandsbericht UAG Statistik 

32 s. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 5 

33 Außer den „echten Staatschutzdelikten“. 

34 „Häusliche Gewalt beinhaltet alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie 

partnerschaftliche Gewalt. Häusliche Gewalt liegt vor, wenn die Gewalt zwischen Personen stattfindet, die in einer 
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Angepasst an den Definitionsvorschlag wären konkrete Inhalte und Auswertungen festzulegen sowie zu 

prüfen, welche Ergänzungen ggf. erforderlich sind (bspw. erneute Befassung der Kommission 

Polizeiliche Kriminalstatistik (KPKS) mit dem Thema „Opfererfassung bei Beleidigungs- und 

Verleumdungsstraftaten“, die sich bereits aufgrund der konkreten Benennung der Hasspostings im 

Beschluss der IMK abzeichnet). 

Vorurteilsgeleitete, gegen das weibliche Geschlecht gerichtete Straftaten der Hasskriminalität können 

als solche im KPMD-PMK erfasst bzw. über diesen ausgewiesen werden. Die Fälle sind, soweit sie der 

Allgemeinkriminalität zuzuordnen sind, auch in der PKS registriert. Vor diesem Hintergrund bildet der 

KPMD-PMK eine gute Grundlage für eine verbesserte Erfassung frauenfeindlich motivierter Straftaten. 

Ein erster Schritt hierfür ist, entsprechend dem Auftrag der IMK,35 die weitere Ausdifferenzierung des 

bisherigen UTF „Geschlecht/Sexuelle Identität“ im Sinne von „männlich“, „weiblich“ bzw. „divers“. 

Die bisher erfassten Fallzahlen zeigen die Erforderlichkeit der Erstellung von Fallgruppen/-beispielen 

und Handreichungen, um eine flächendeckende Erfassung vorurteilsgeleitet gegen Frauen gerichteter 

Straften auch in der Praxis zu gewährleisten.  

Ergänzende Anforderungen in Bezug auf weitere Differenzierungen, die über die „Fallgruppen“ 

- Vorurteilsgeleitete geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Hasskriminalität  

- Häusliche Gewalt (Auswertung „weibliche Opfer“) 

sowie 

- Straftaten, die in ihrer Ausprägung primär Frauen betreffen (insbes. Sexualstraftaten, 

Verstümmelung weiblicher Genitalien (Auswertung „weibliche Opfer“)) 

- Tötungsdelikte (Femizide36) und Straftaten gegen die persönliche Freiheit (Zwangsheirat; 

Menschenhandel zum Zwecke der sex. Ausbeutung (Auswertung „weibliche Opfer“)) 

- sowie sonstige Auswertungen zu weiblichen Opfern (ggf. mit weiteren Filtersetzungen)  

hinausgehen, müssen entsprechend eindeutig und in der Praxis anwendbar definiert und hinsichtlich der 

Zielsetzung beschrieben werden, um dementsprechend eine fachliche und technische Umsetzung im 

KPMD-PMK und/oder in der PKS zu prüfen und geeignete Kennzeichnungs- bzw. 

Differenzierungsmöglichkeiten zu identifizieren.  

                                                      

familiären oder partnerschaftlichen Beziehung zusammenwohnen. Sie liegt auch vor, wenn sie unabhängig von einem 

gemeinsamen Haushalt innerhalb der Familie oder in aktuellen oder ehemaligen Partnerschaften geschieht.“ s. Anlage 8, 

Ergebnisbericht der BLAG „Gewalt im familiären Umfeld“ vom 27.07.2021, Ziff. 4.2, S. 7 

35 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 5 

36 Aktuell liegt noch keine bundeseinheitliche Definition zu Femiziden vor. Diese wäre Voraussetzung für eine 

entsprechende Eingrenzung. Gem. Beschluss der 31. Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -

minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder (GFMK) am 23./24. Juni 2021 (TOP 10.8) ist vorgesehen, dass sich 

die AG „Gewaltschutz“ mit der Definition des Begriffs „Femizid“ befassen wird. 



PRÄVENTION UND BEKÄMPFUNGSSTRATEGIEN 

1. SACHSTANDSBERICHT DER BLAG „BEKÄMPFUNG VON GESCHLECHTSSPEZIFISCH GEGEN FRAUEN 
GERICHTETEN STRAFTATEN“ 18 

8 PRÄVENTION UND BEKÄMPFUNGSSTRATEGIEN37 

AUSGANGSLAGE 

Der Auftrag der IMK sieht unter Beschlussziffer 7 vor,  

„das Erfordernis zu prüfen, welche Konzepte oder Handlungsempfehlungen dazu beitragen könnten, 

der Begehung solcher Straftaten zukünftig noch nachdrücklicher zu begegnen. Dabei erachtet [die IMK] 

es insbesondere für zielführend,  

- bereits vorhandene Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen sowie -schwerpunkte der Polizeien 

des Bundes und der Länder darzustellen sowie  

- kurz- und langfristig umsetzbare Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen inklusive etwaigen 

Forschungsbedarfs zu formulieren und diesbezüglich konkrete Handlungsempfehlungen vorzulegen.“38  

Bislang liegt noch keine abschließende Definition zu „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten 

Straftaten“ vor. Eine solche Definition bzw. eine Festlegung auf bestimmte Phänomene oder 

Fallgruppen ist jedoch Grundlage, um die Komplexität der Gesamtthematik in den Grundzügen zu 

erfassen, im Zuge der weiteren Bearbeitung geeignete und wirksame Präventions- und 

Bekämpfungsmaßnahmen gemäß dem Auftrag zu entwickeln und in der Folge effektiv umsetzen zu 

können. 

AKTUELLER SACHSTAND 

Polizeiliche Kriminalprävention dient der Vorbeugung von Straftaten. Zu unterscheiden sind dabei 

Maßnahmen aus den Bereichen universeller, selektiver und indizierter Prävention oder auch der täter-, 

situations- und opferbezogenen Prävention. 

Die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten kann sich thematisch mit den Zielen von 

Kriminalprävention überschneiden, erfolgt jedoch situations- und lagebedingt durch polizeiliche 

Maßnahmen. Bekämpfungsmaßnahmen können dabei in klassische repressive Tätigkeiten münden. 

Ausgehend vom dargestellten Auftragsverständnis kann, nach Sichtung der Präventions- und 

Bekämpfungsmaßnahmen der an der UAG teilnehmenden Bundesländern zusammenfassend festgestellt 

werden, dass für den Bereich „Häusliche Gewalt“ umfangreiche Präventions- und 

Bekämpfungskonzepte der Polizeien der Länder existieren. Der „polizeiliche Blick“ auf dieses 

Phänomen kann durchaus als umfassend angesehen werden. Explizit zu anderen „geschlechtsspezifisch 

(gezielt) gegen Frauen gerichteten Straftaten“ dürften in den Bundesländern (außer in einzelnen 

Deliktsbereichen wie z. B. Sexualdelikten und Hasskriminalität) jedoch bislang wenige konkrete 

Maßnahmenkonzepte existieren. Wesentliche Aspekte der Thematik wurden allerdings bereits im 

Vorfeld der BLAG „Bekämpfung von geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ durch 

                                                      
37 vgl. Anlage 9, Sachstandsbericht UAG Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen 

38 s. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff.7 
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das LKA BW im Konzeptpapier „Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung von Maßnahmen gegen 

frauenfeindliche Kriminalität“39 zusammengetragen. Im Rahmen einer UAG-Sitzung im Präsenzformat 

wurden diese Überlegungen durch alle beteiligten Länder bewertet und im Nachgang durch das LKA 

BW dementsprechend ergänzt. 

Unter den nicht-polizeilichen Präventionsmaßnahmen gibt es eine Vielzahl an Beratungs- und 

Betreuungsangeboten mit unterschiedlichen Vorgehensweisen im Kontext von „geschlechtsspezifisch 

gegen Frauen gerichteten Straftaten“. Diese beinhalten beispielsweise täterorientiere, opferorientierte, 

situative und ganzheitliche Angebote.40 

AUSBLICK 

Der Phänomenbereich „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteter Straftaten“ ist umfangreich und 

vielschichtig. Diese Komplexität wird sich im Hinblick auf die zukünftige Erarbeitung von möglichen 

Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen widerspiegeln und dürfte eine Vielzahl an möglichen 

Ansätzen bieten. 

Vor diesem Hintergrund wird die UAG Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen in einem nächsten 

Schritt, mit Vorliegen der Ergebnisse der UAG Definition, einen vollumfassenden Ist-Stand der derzeit 

in den Bundesländern und im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 

(ProPK) vorhandenen Präventions- und Bekämpfungskonzepte erheben, bewerten und sinnhafte 

Ergänzungsbedarfe für mögliche bundesweite Handlungsempfehlungen im Kontext des BLAG-

Auftrages formulieren. 

  

                                                      
39 vgl. Anlage 10, „Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung von Maßnahmen gegen frauenfeindliche Kriminalität“ vom 

18.08.2021 

40 vgl. Anlage 10; „Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung von Maßnahmen gegen frauenfeindliche Kriminalität“ vom 

18.08.2021, Kap. „Projektumfeldanalyse“, Rd.Nr. 475 ff., S. 16 
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9 FORSCHUNG41 

AUSGANGSLAGE 

Der Auftrag der UAG Forschung ergibt sich aus TOP 24 der Beschlussniederschrift zur 214. IMK. Unter 

Beschlussziffer 7 erachtet es die IMK für zielführend 

„kurz- und langfristig umsetzbare Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen inklusive etwaigen 

Forschungsbedarfs zu formulieren und diesbezüglich konkrete Handlungsempfehlungen 

vorzulegen“42. 

Zur Ausgangslage der Arbeit der UAG Forschung lässt sich feststellen, dass die Facetten der gegen 

Frauen gerichteten Straftaten in der Forschung sehr unterschiedlich intensiv bearbeitet wurden. Während 

das Phänomen der Gewalt gegen Frauen in der Kriminologie, der Soziologie und der Psychologie sehr 

intensiv erforscht wird und insbesondere die kriminologische Forschung zur Gewalt gegen Frauen in 

Partnerschaften eine lange Tradition hat, befindet sich die Forschung zu Ursachen, Umfang und 

Auswirkungen frauenfeindlich motivierter Straftaten bislang in einem Frühstadium. 

AKTUELLER SACHSTAND 

Um einen solchen Forschungsbedarf zielführend zu ermitteln, ist eine konkrete Begriffsbestimmung des 

Phänomenbereichs „geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ unabdingbar43. Erst daran 

anknüpfend können der aktuelle Forschungsstand erfasst und etwaige Forschungslücken und 

Forschungsbedarfe identifiziert werden. Vorab hat die UAG Forschung damit begonnen, Ansatzpunkte 

der anderen UAGen zu erheben, bei welchen die UAG Forschung im laufenden Prozess die eigenen 

Handlungsbedarfe sieht. 

Die im Beschluss der IMK, Ziff. 6,44 genannte, vorgesehene Durchführung einer 

geschlechtervergleichenden Opferbefragung zu Gewalterfahrungen in Kooperation zwischen dem 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dem BMI und dem BKA 

befindet sich derzeit in der Konzeptionierungsphase. 

Die zu erarbeitende Definition, z.B. auf Basis von Fallgruppen, wird als rahmenstiftend für eine 

umfängliche systematische Literaturrecherche betrachtet. Letztere wäre aus Sicht der UAG Forschung 

dazu geeignet, die formulierte Arbeitsdefinition zu bewerten und Impulse zur Anpassung bzw. 

Erweiterung zu geben.  

Unter Berücksichtigung der Arbeiten der UAG Statistik plant die UAG Forschung, sich zur 

Formulierung etwaigen Forschungsbedarfs einen Überblick über die bisherige Datenlage zu 

„geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten“ zu verschaffen und Aufschluss darüber zu 

                                                      
41 vgl. Anlage 11, Sachstandsbericht UAG Forschung 

42 s. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 7 

43 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 4 

44 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 6 
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gewinnen, ob und in welchen Bereichen ggf. Wissenslücken oder Ergänzungsbedarf bei der 

quantitativen Erfassung des Problembereichs vorliegen. Auch Phänomene, wie die kurz- oder 

langfristige Zu- oder Abnahme von Delikthäufigkeiten, können insofern Forschungsansätze bieten, als 

diese zur Identifizierung von Ursachen und Zusammenhängen beitragen können. In Kombination mit 

der genannten Literaturrecherche wäre es zudem erkenntnisbringend zu überprüfen, ob Unterschiede 

zwischen den Daten aus PKS bzw. KPMD-PMK und den Erkenntnissen aus der Forschung vorliegen 

(z.B. Vergleich Hell- und Dunkelfeld). 

Hinsichtlich der UAG Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen sieht die UAG Forschung starke 

Parallelen im Arbeitsprozess, da empirische Forschungsergebnisse eine wichtige Basis für die 

präventivpolizeiliche Arbeit bilden und die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen mittels 

wissenschaftlicher Evaluation überprüft werden kann. Die in beiden Bereichen notwendige und bereits 

genannte, umfängliche Literaturrecherche könnte eine erste Möglichkeit zur Zusammenarbeit bieten, 

welche sich bei Bedarf ausbauen ließe. 

AUSBLICK 

In der UAG Forschung besteht Konsens darüber, dass die auf der Definition der UAG Definition fußende 

systematische Literaturrecherche den Grundstein für weitere Arbeitsschritte bildet. Eine solche 

Recherche soll dem Zweck dienen, Fragen wie die folgenden zu beantworten: 

1. Welche Forschungsergebnisse liegen zum Themenfeld „geschlechtsspezifisch gegen Frauen 

gerichtete Straftaten“ vor? Welche Aspekte und Phänomene wurden bereits umfassend 

erforscht? Welche Forschungslücken lassen sich identifizieren? 

2. Welche theoretischen Ansätze und Forschungsmethoden wurden zum Erkenntnisgewinn 

genutzt? Unterscheiden sie sich bezüglich ihrer Effektivität bzw. gibt es bezüglich bestimmter 

Themen zu bevorzugende Designs und Methoden? 

3. Welche Ergebnisse liegen in der internationalen Forschungslandschaft vor und inwiefern lassen 

sie sich in den deutschen Raum übertragen? 

4. Gibt es einen bevorzugten Forschungsfokus (z.B. Risikofaktoren der Opfer vs. Motive und 

Risikofaktoren der Täter) und falls ja, wäre ein Fokuswechsel lohnenswert? 

Auf Basis der Antworten zu diesen und möglicherweise weiteren Fragen und in Kooperation mit den 

anderen UAGen können konkrete Forschungsideen entwickelt werden. Ergänzend zieht die UAG 

Forschung eine Bund-Länder-Abfrage zu abgeschlossenen bzw. laufenden themenrelevanten 

Forschungsprojekten in Erwägung. Diese könnte, neben Ergänzungen zur Literaturrecherche, die 

Chance auf Kooperationen mit bisher in der BLAG nicht involvierten Bundesländern bieten.  
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Die im Beschluss der IMK, Ziff. 6,45 genannte vorgesehene Durchführung einer 

geschlechtervergleichenden Opferbefragung zu Gewalterfahrungen in Kooperation zwischen dem 

BMFSFJ, dem BMI und dem BKA befindet sich derzeit in der Konzeptionierungsphase. Ende 2021 soll 

das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der Datenerhebung in die Wege geleitet werden. Im 

Anschluss folgen Stichprobenziehung, Pretest und Fragebogenprogrammierung. Die 

Datenerhebung/Befragung wird voraussichtlich 2023 beginnen. Der Abschlussbericht soll Anfang 2025 

vorliegen. 

                                                      
45 vgl. Anlage 2, Beschlussniederschrift der 214. IMK, TOP 24, Ziff. 6 
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